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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0205/19 

Titel 

Festlegung zum TOP 6.2 Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsmöglichkeiten der 

Beschäftigten (Betriebsrat) bei Unternehmen in Erfurt (DS 2515/18); hier: Nachfragen 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Festlegung Ausschuss SAG und Fragestellung: 

 

"Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung befürworten 

einhellig bei Vergaben von öffentlichen Aufträgen durch die Landeshauptstadt Erfurt die 

Berücksichtigung des höheren tarifvertraglichen Mindestlohnes als Vergabekriterium, soweit 

dies rechtlich zulässig sei. Auch der Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung 

und Vergabe möge über diese Bitte in geeigneter Weise informiert werden." 

 

Wie ist hier der aktuelle Stand? Konnte das Anliegen des  

Ausschusses berücksichtigt werden oder wird es zukünftig Berücksichtigung finden? 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Es wird unter Einbeziehung der Zuarbeit des Amtes für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 

folgende Stellungnahme abgegeben. 

 

Bezüglich der o. g. DS kann mitgeteilt werden, dass die Forderung des Ausschusses SAG für den 

Fall des Bewachungsgewerbes im Freistaat Thüringen obsolet ist.  

Die Gewerkschaft ver.di und der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) einigten sich 

im November 2018 auf einen neuen Tarifvertrag bis zum 31. Dezember 2020. Der Vertrag 

beinhaltet für die Beschäftigten der Thüringer BDSW- Mitgliedsunternehmen, in drei 

Vergütungsgruppen aufgeteilt, deutliche Erhöhungen auf bis zu 11,88 Euro Stundengrundlohn. 

 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Thüringer Landeskabinett am 11.09.2018 den 

Entwurf des Wirtschaftsministeriums für ein neues Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG) 

beschlossen hat. Mit dem Gesetz soll auch die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) eingeführt 

werden. Der Entwurf soll voraussichtlich vor der Sommerpause 2019 verabschiedet werden. Das 

In-Kraft-Treten des ThürVgG wurde für Ende 2019 avisiert. 

 

Die Entscheidungen zum ThürVgG sind entsprechend abzuwarten. 

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Kühnel 
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